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Gesetz über den Vergleich 
zur Abwendung des Konkurses 

(Vergleichsordnung)

Vom 26. Februar 1935 
(RGBl. I S. 321)

— Auszug —
§ 122

Wer in einem Verfahren auf Herbeiführung eines Ver
gleichs zur Abwendung des Konkurses erdichtete Forderun
gen geltend macht, um sich oder einem anderen einen Ver
mögensvorteil zu verschaffen, wird mit Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren, bei mildernden Umständen mit Gefängnis 
oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 123
Wer sich besondere Vorteile dafür versprechen oder ge

währen läßt, daß er bei der Abstimmung über den Ver
gleichsvorschlag in einem bestimmten Sinne stimmt, wird 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe be
straft.
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Veranstaltung von Glücksspielen 
§ 284

(1) Wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein 
Glücksspiel veranstaltet oder hält oder die Einrichtun-


